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Ordnung und Arbeitsorganisation sowie an die 
tschekistische Erziehung. Ihre Realisierung 
steht im untrennbaren Zusammenhang mit der 
—► Konspiration in der politisch-operativen 
Arbeit.

Geheimhaltungsgrad
der unterschiedliche Wert geheimzuhaltender In
formationen und Gegenstände, welcher in ihrer 
Einstufung als "Geheime Verschlußsache-persön
lich" (GVS-p), "Geheime Verschlußsache" (GVS) 
bzw. "Vertrauliche Verschlußsache" (WS) bei 
—► Staatsgeheimnissen und "Vertrauliche Dienst
sache" (VD) sowie "Nur für den Dienstgebrauch" 
(NfD) bei —► Dienstgeheimnissen ausgedrückt 
wird. Staatsgeheimnisse mit dem G. "Geheime 
Kommandosache" (GKOS) sind dem GVS-p gleichge
stellt. Die Festlegung des G. ist mit dem MfS 
gemäß Anordnung des Ministers abzustimmen.
Die Bestimmung des G. dient der Sicherung der Ge
heimnisse vor dem Zugriff unbefugter, nicht für 
die Arbeit mit Geheimnissen berechtigter Perso
nen, indem der Personenkreis und die Verfahrens
weise des Zugangs und der Kenntnisnahme der Ge
heimnisse durch rechtlich-verfügende Maßnahmen 
differenziert und exakt festgelegt wird.
Die Kontrolle dieser Maßnahmen durch die zustän
digen Diensteinheiten des MfS ist Bestandteil 
des Geheimnisschutzes und trägt entscheidend zur 
Sicherung der Geheimnisse gegen Verrat und unbe
fugte Offenbarung bei-

Geheimnisschutz
Gesamtheit der auf die jederzeit zuverlässige Be
st iimrnmg, Wahrung und Sicherung der Geheimnisse 
gerichteten gesellschaftlichen und staatlich
rechtlichen Maßnahmen, der Methoden und Mittel 
ihrer Verwirklichung durch Staat und Gesellschaft 
sowie der daraus resultierenden Verhaltensweisen. 
Der G. dient der Erhaltung, Festigung und Weiter
entwicklung der Macht der Arbeiterklasse. Er ist 
ein Mittel des Kampfes der Arbeiterklasse gegen 
die Bestrebungen fremder Mächte, deren Einrich
tungen oder Vertreter, der Geheimdienste, aus
ländischer Organisationen oder deren Helfer zur 
Erkundung der Geheimnisse der Arbeiter-und-Bau- 
ern-Macht. Der sozialistische Staat schützt sei
ne staatlichen, wirtschaftlichen und militäri
schen Geheimnisse allseitig gegenüber jedermann. 
Der G. hat folgende grundsätzlichen Aufgaben zu 
erfüllen:
- die ständige exakte Bestimmung der Geheimnis

se und ihres Geheimhaltungsgrades;


